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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit den Delegationsteilnehmern der Stadt-

gemeinde und den Vertretern der Kultur.Region.Niederºsterreich bei der Verleihung 

im Landtagssaal St. Pºlten. 

LILIENFELD IST DIE  

ĂKULTURFREUNDLICHSTE  

GEMEINDE 2017ñ IM BEZIRK 

Fotocredit: NLK Filzwieser 



 

Immer ein passendes 
Geschenk. 

Lilienfelder 
Einkaufsgutschein. 

Sie suchen nach einem Geschenk zum Geburtstag, etc. 

   
   

Saisonkarte für 2018  
 

Erwachsene ú 100,00    Kinder ú 50,00    G¿ltig von 28.April bis 28. Oktober 2018       
Gutschein erhältlich im Gemeindeamt/Frau Dür  



 

 

Ehrungen und Gratulationen 

 

 

Die Eiserne Hochzeit (65 Jahre verheiratet) feierten am 10. Jªnner 2018 das Ehepaar 

Hilda und Viktor WURM, ZºgersbachstraÇe 3. 
 

* 

Den 

100. Geburtstag 
 feierte am 13. Dezember 2017 

 Frau Christine BILLENSTEINER,  
KolmstraÇe 2. 

 

* 
 

Den 90. Geburtstag feierte am 10. Jªnner 2018 Frau Johanna WINKLER, Rabenhof-

straÇe 25, am 22. Dezember 2017 Frau Gertrude NIKOLL, Herzog-Leopold-StraÇe 2, 

am 3. Februar 2018 Herr Josef BERGER, MorigrabenstraÇe 31, und am 9. Februar 2018 

Frau Katharina D¦R, Bergknappengasse 3.  
 

* 
 

Den 85. Geburtstag feierte am 18. Dezember 2017 Herr Johann LINTINGER, Castel-

listraÇe 42, am 31. Dezember 2017 Frau Irmgard TRATTNER, StangentalstraÇe 20, am 

6. Jªnner 2018 Herr Robert WEISS, StangentalstraÇe 26, am 12. Februar 2018 Herr  

Herbert JUNGEGGER, Bergknappengasse 32, und am 15. Februar 2018 Frau Julianna 

SCHAUSBERGER, VivenotstraÇe 4. 
 

* 

 

Den Jubilarinnen und Jubilaren wurde eine Ehrengabe der Stadt 

durch B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher ¿berbracht. 

 



 

Siegerehrung des  

Paraclub Traisental 
 

Im Zuge der der Weihnachtsfeier im Gasthof 

Ebner fand auch die Siegerehrung des Mucki X 

Contest statt. Stadtrat Buxhofer ¿berreichte Prei-

se an die Gewinner. Im Juli gelang Richard Spº-

rer als Erster die Strecke von 100 km zu erflie-

gen !!! Er flog vom Mucki bis zum Hoch-

schwab, ¿berquerte diesen und flog ¿ber Maria-

zell und Annaberg retour. Nach 123,49 

km landete er am FuÇe des Muckenkogel 

in Freiland.  



 

Bei der Gemeinderatssitzung am 19. Dezem-

ber 2017 standen 27 Tagesordnungspunkte auf 

dem Programm. Nachstehend ein kurzer  

Bericht ¿ber den Verlauf der Sitzung: 
 

 

Der 1. Nachtragsvoranschlag f¿r das Budget-

jahr 2017 wurde einstimmig genehmigt. 
 

 

Der Haushaltsbeschluss der Stadtgemeinde 

Lilienfeld f¿r das Haushaltsjahr 2018 wurde 

ebenfalls einstimmig beschlossen. Dieser sieht 

im ordentlichen Haushalt Einnahmen und 

Ausgaben in der Hºhe von ú 6.150.000,-- und 

im auÇerordentlichen Haushalt Ausgaben und 

Einnahmen in der Hºhe von ú 2.815.000,-- 

vor. Nªhere Ausf¿hrungen ¿ber die geplanten 

Vorhaben entnehmen Sie bitte dem Bericht 

des B¿rgermeisters. 
 

Auch der mittelfristige Finanzplan f¿r die  

Jahre 2018 bis 2022 wurde einstimmig geneh-

migt. 
 

Folgende Zuwendungen und Subventionen 

wurden einstimmig vergeben: 
 

Elternverein Volksschule Lilienfeld; f¿r den 

Kinderschikurs der Volksschule Lilienfeld 

vom 22.1. bis 26.1.2018 - ú 400,--. 
 

Volkshochschule Lilienfeld; f¿r den Betrieb 

im Jahr 2017 - ú  3.000,--. 
 

Internationale Sommerakademie Lilienfeld; 

f¿r die Veranstaltungen im Jahr 2018 -   

ú 1.100,--. 
 

Kriegsopfer- und Behindertenverband, Orts-

gruppe Lilienfeld; Weihnachtsunterst¿tzung 

2017 - ú 200,--. 
 

Musikfestival im Stift Lilienfeld; f¿r Veran-

staltungen des Kultur-Sommer 2018 - ú 500,--. 
 

Motiram Thakur; Unterst¿tzung f¿r das Kultur

- & Konzertprogramm beim Salettl im Jahr 

2017 ú 1.500,-- und f¿r das Silvesterfeuerwerk 

am 31.12.2017 - ú 500,--. 
 

¥sterreichische Bergrettung, Ortsstelle Frei-

land; finanzielle Zuwendung im Jahr 2018 ï  

ú 300,--. 

Volkshilfe Lilienfeld; f¿r die Aktion ĂEssen 

auf Rªdernñ im Jahr 2018 -  ú 2.800,--. 
 

Bezirksheimatmuseum Lilienfeld; - f¿r den 

Betreib im Jahr 2018  -  ú 3.000,--. 
 

Die Pr¿fungsausschussprotokolle vom 

28. September 2017 und vom 

19. Dezember 2017 wurden vom Gemeinderat 

einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 

Die Verordnung ¿ber die Festsetzung von pau-

schalierten Kostenersªtzen  f¿r kostenersatz-

pflichtige Einsatzleistungen der Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadtgemeinde Lilienfeld 

wurde einstimmig beschlossen (Nªheres siehe 

unter Aktuelles aus der Gemeinde). 
 

Die Badeordnung f¿r das Freibad Lilienfeld 

wurde mehrheitlich vom Gemeinderat be-

schlossen (Nªheres siehe unter Aktuelles aus 

der Gemeinde).  
 

Eine Anpassung der Badeben¿tzungs-

geb¿hren ab der Sommersaison 2018 wurde 

einstimmig vom Gemeinderat beschlossen 

(Nªheres siehe ebenfalls unter Aktuelles aus 

der Gemeinde). 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 

Abschluss eines neuen Vertrages ¿ber die Be-

sorgung des regionalen Rettungs- und Kran-

kentransportdienstes gemªÇ Ä 3 des N¥ Ret-

tungsdienstgesetzes 2017 mit dem ¥sterreichi-

schen Roten Kreuz, Landesverband Niederºs-

terreich. Gleichzeitig mit der Unterfertigung 

dieses Vertrages betraut das ¥sterreichische 

Rote Kreuz, Landesverband Niederºsterreich, 

die Bezirksstelle Lilienfeld des ¥sterreichi-

schen Roten Kreuzes, Landesverband Nieder-

ºsterreich, mit der Erf¿llung dieses Vertrages. 
 

Ein Fºrdervertrag zur Finanzierung der Aus-

bildung und Aus¿bung der Tªtigkeit als Regi-

onale Gesundheitskoordinatorin, akademische 

Expertin mit der Initiative ĂTut gutñ wurde 

vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Zu-

sªtzlich wurde eine Vereinbarung zwischen 

der Gemeinde und Frau Daniela Mitterbºck 

zur Tragung des Kostenersatzrisikos gemªÇ Ä 

4 des Fºrdervertrages einstimmig beschlossen. 

Aus dem Gemeinderat 



 

Weiters genehmigte der Gemeinderat einstim-

mig den Kaufvertrag zwischen der Tilia-

Liegenschaftsverwertung GmbH und Herrn 

Heinz und Frau Sylvia Schirmbºck f¿r ein 

Grundst¿ck beim neuen AufschlieÇungsgebiet 

in Stangenthal-BerghofstraÇe und die Einver-

leibung des Vor- und Wiederkaufsrechtes zu-

gunsten der Stadtgemeinde Lilienfeld. 
 

Ebenso wurde eine Zusatzvereinbarung mit 

EVN-Lichtservice zur Sanierung eines Kabel-

schadens in der Schrambacher StraÇe einstim-

mig genehmigt. 
 

Ein Pachtvertrag mit Herrn Rauchenberger 

¿ber die Bewirtschaftung der Grundst¿cke 

271/1, 272/1 und 273 mit einer Gesamtflªche 

von 13.192 m2, alle KG Marktl, auf die be-

stimmte Dauer von 3 Jahren wurde einstimmig 

genehmigt. 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 

Abschluss eines Sondernutzungsvertrages f¿r 

die unentgeltliche Nutzung der LandesstraÇe  

L 5217 zur Herstellung der Hochwasser-

schutzanlage Schrambach durch Lªngsf¿hrung 

von km 0,000 bis km 0,200 entlang der 

Schrambacher StraÇe von der Einbindung in 

die B20 bis zur Morigrabenbr¿cke. 
 

Eine Vereinbarung ¿ber die Schneerªumung 

und Streuung des Verbindungsweges 

(Gehweg) beim EKZ vom Kreuzungsbereich 

bis zum ¥AMTC zwischen der Ziegelwagner 

ï Austria Retail Group und der Gemeinde 

wurde einstimmig beschlossen. 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die 

lastenfreie ¦bernahme einer Teilflªche im 

AusmaÇ von 8 m2 in das ¥ffentliche Gut der 

Alten Post StraÇe. Die Entschªdigung f¿r die 

Grundablºse betrªgt ú 640,--. 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 

Kaufvertrag zum Erwerb eines Grundst¿cks-

teils im AusmaÇ von 53 m2 f¿r Erweiterungs-

mºglichkeiten  des Babenbergerst¿berls vom 

Zisterzienserstift Lilienfeld zum beiderseits 

vereinbarten Kaufpreis von ú 2.650,--. 
 

Eine Resolution des Gemeinderates der Stadt-

gemeinde Lilienfeld an die neue Bundesregie-

rung anlªsslich der Abschaffung des Pflegere-

gresses wurde einstimmig beschlossen. 
 

Die Ausstellung einer Lºschungserklªrung 

bez¿glich eines Siedlerdarlehens in der  

Katastralgemeinde Stangenthal wurde einstim-

mig genehmigt. 
 

Ebenso wurde ein Grundsatzbeschluss zur  

Bildung einer Bringungsgenossenschaft 

ĂPerlmoosñ einstimmig gefasst. 
 

Nach Berichten des B¿rgermeisters und  

einiger Gemeinderatsmitglieder, sowie  

Weihnachts- und Neujahrsw¿nschen der Frak-

tionen endete die siebenzehnte Plenarsitzung 

des Gemeinderates in dieser Funktionsperiode 

nach einer Dauer von etwas mehr als 1 1/2 

Stunden. 

N¥ Hundehaltegesetz Ä 8 

F¿hren von Hunden 

(1) Der Halter oder die Halterin eines Hundes darf den Hund nur solchen Personen 

zum F¿hren oder zum Verwahren ¿berlassen, die die daf¿r erforderliche Eignung, 

insbesondere in kºrperlicher Hinsicht, und die notwendige Erfahrung aufweisen. 

(2) Wer einen Hund f¿hrt, muss die Exkremente des Hundes, welche dieser  

an ºffentlichen Orten im Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional zusam-

menhªngender Teil eines Siedlungsgebietes, sowie in ºffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, 

Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, Einkaufszentren, Frei-

zeit- und Vergn¿gungsparks, Stiegenhªusern und Zugªngen zu Mehr-

familienhªusern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen von Wohn-

hausanlagen hinterlassen hat, unverz¿glich beseitigen und entsorgen. 



 

Stadtgemeinde Lilienfeld 

Politischer Bezirk Lilienfeld 

Land Niederºsterreich 

 

K U N D M A C H U N G 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeindegemeinde Lilienfeld hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 

folgende  

VERORDNUNG 
  des Gemeinderates der Stadtgemeinde Lilienfeld vom 19. Dezember 2017 

gemªÇ Ä 80 Abs. 2 N¥ Feuerwehrgesetz 2015 (N¥ FG 2015) ¿ber die Festsetzung von pauschalier-

ten Kostenersªtzen f¿r kostenersatzpflichtige Einsatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der 

Stadtgemeinde Lilienfeld (FF Lilienfeld, FF Schrambach, BTF Marktl) 
 

beschlossen. 
 

Ä 1 

F¿r kostenersatzpflichtige Einsatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Lilienfeld 

werden pauschalierte Kostenersªtze bestimmt. 
 

Ä 2 

Die pauschalierten Kostenersªtze sind in der von der N¥ Landesregierung am 29. November 2016  

genehmigten Tarifordnung 2017 des N¥ Landesfeuerwehrverbandes, Anlage, Tarif A bis D,  

festgelegt. 
 

Die Tarifordnung 2017 des N¥ Landesfeuerwehrverbandes liegt im Gemeindeamt Lilienfeld wªhrend 

der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
 

Ä 3 

Die Berechnung der Kostenersªtze erfolgt unter sinngemªÇer Anwendung der Bestimmungen der  

   ÄÄ 1 bis 8 der Tarifordnung 2017 des N¥ Landesfeuerwehrverbandes. 
 

Ä 4 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwºchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates ¿ber die Festsetzung von pauschalierten 

Kostenersªtzen f¿r kostenpflichtige Einsatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde 

Lilienfeld auÇer Kraft. 

Der B¿rgermeister 

Wolfgang Labenbacher 

Aktuelles aus der Gemeinde 



 

Impressum:  
 

Eigent¿mer, Medieninhaber (Verleger), Herstel-

ler: Stadtgemeinde Lilienfeld, Verlags-und Her-

stellungsort: 3180 Lilienfeld. Herausgeber: Ing. 

Franz Rametsteiner, Stadtamtsdirektor,3180 

Lilienfeld, DºrflstraÇe 4. Ziel und Richtung des 

Druckwerkes: Die Stadtnachrichten Lilienfeld 

dienen zur Information der Bevºlkerung ¿ber die 

Tªtigkeit der Gemeinde im Rahmen ihres gesetz-

lichen Aufgaben- und Wirkungsbereiches. 

Mehr Information auf den Webseiten: 
 

Gemeinde: www.lilienfeld.gv.at 

Stift: ww.stift-lilienfeld.at 

Pfarre: www.pfarre.kirche.at/lilienfeld 

Konzerte: www.musikkurse.at 

Advent: www.adventinlilienfeld.at 

Muckenkogel: www.sessellift-lilienfeld.at  

Via sacra: www.viasacra.at 

Traisentalradweg:www.traisentalradweg.at  

Museum: ww.zdarsky-ski-museum.at 

Stadtgemeinde Lilienfeld 

Politischer Bezirk Lilienfeld 

Land Niederºsterreich 

 

K U N D M A C H U N G 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 be-

schlossen, die Badeben¿tzungsgeb¿hren ab der Sommersaison 2018 wie folgt festzulegen: 

 

 

BADEBEN¦TZUNGSGEB¦HREN 
 

Halbtageskarte - Kinder (bis 15 Jahre) .......................................................................... ú 1,80 

Halbtageskarte - Erwachsene ......................................................................................... ú 4,00 

Tageskarte - Kinder ........................................................................................................ ú 3,00 

Tageskarte - Erwachsene ............................................................................................... ú 4,50 

Tageskarte - Studenten, Lehrlinge, Bundesheer, Zivildiener, Behinderte ..................... ú 3,50 

Saisonkarte - Kinder....................................................................................................... ú 25,00 

Saisonkarte - Erwachsene .............................................................................................. ú 60,00 

Saisonkarte - Senioren ................................................................................................... ú 40,00 

Saisonkarte - Anschlusskarte (Ehepartner, Lebensgefªhrte) ......................................... ú 40,00 

Saisonkarte - Studenten, Lehrlinge, Bundesheer, Zivildiener, Behinderte .................... ú 40,00 

Familienkarte (Kinder bis 15 Jahre), Saison Card ......................................................... ú 85,00 

Kurzbadekarte (2 Stunden) ............................................................................................ ú 3,00 

Gruppenpreis - Kinder (g¿ltig f¿r 1 Tag)....................................................................... ú 1,50 

Besucherkarte ................................................................................................................. ú 1,50 

Schulklassen und Behindertenwerkstªtte im Rahmen des Unterrichts ..........................  frei 

Familientageskarte mit Familienpass ............................................................................. ú 8 ,00 

 

Der B¿rgermeister 

Wolfgang Labenbacher 

http://www.viasacra.at


 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017  

nachstehende 

 

B A D E O R D N U N G 
f¿r das Freibad Lilienfeld 

beschlossen: 

 

 

Werte Gªste ! 
 

Mit Erwerb einer Eintrittskarte schlieÇen Sie mit der Badeanstalt einen Badebesuchsvertrag ab 

und anerkennen damit die folgende Badeordnung als Vertragsinhalt. 
 

1. Pflichten der Badeanstalt 
 

1.1. Gewªhrung der Benutzung der Anlagen, Gefahrtragung der Gªste 
 

(1) Die Badeanstalt ermºglicht den Gªsten, die Einrichtungen der Badeanlage im Rahmen der 

Vorschriften dieser Badeordnung auf eigene Gefahr zu ben¿tzen.  
 

(2) Es ist weder der Badeanstalt noch dem Personal mºglich, Badeunfªlle generell zu verh¿ten. 

Insbesondere tragen die Gªste selbst die mit der Aus¿bung des auf dem Badegelªnde aus-

ge¿bten Sportes verbundenen Gefahren.  
 

(3) Gleiches gilt f¿r Verletzungen und sonstige Eingriffe in die Persºnlichkeitssphªre des Gastes 

durch andere Gªste oder sonstige, nicht zum Personal der Badeanstalt gehºrende Dritte.  
 

(4) Die Badeanstalt ¿bernimmt gegen¿ber den Gªsten ausschlieÇlich die in der Folge angef¿hrten 

Pflichten. 
 

1.2. ¥ffnungszeiten und Zutrittsgewªhrung  
 

(1) Die Badeanstalt ist gehalten, den Besuch wªhrend der durch Anschlag oder durch das Auf-

sichtspersonal bekannt gegebenen ¥ffnungszeiten zu ermºglichen. 
 

(2) Wird die amtlich zulªssige Besucherzahl ¿berschritten, kann die Badeanstalt mit Hilfe des 

zustªndigen Personals den Zutritt weiterer Besucher untersagen. In diesen Fªllen haben 

Besuchswillige mit Wartezeiten zu rechnen. 
 

(3) Die Badeanstalt behªlt sich vor, Personen, deren Zulassung zum Badebesuch bedenklich er-

scheint, den Zutritt ohne Angabe von Gr¿nden zu verwehren. 
 

(4) Die witterungsbedingte Abªnderung der ¥ffnungszeiten des Bades sowie die Festlegung des 

Saisonschlusses obliegt der Badeleitung. 
 

1.3. Zustand und Bedienung der Anlagen 
 

(1) Die Badeanstalt steht daf¿r ein, dass die Anlagen vorschriftsgemªÇ errichtet, bedient und ge-

wartet werden. Insbesondere hat die Badeanstalt alle geltenden Hygiene- und Sicherheits-

vorschriften einzuhalten. Weitere Verpflichtungen der Badeanstalt bestehen nicht. 

(2) Sobald die Badeanstalt von der Stºrung, Mangel- oder Schadhaftigkeit einer Anlage Kenntnis 

erlangt, welche einen sicheren Betrieb nicht mehr gewªhrleistet, untersagt die Badeanstalt 

umgehend die Ben¿tzung der gestºrten Anlage oder schrªnkt ihre Benutzung auf gehºrige 

Weise ein. 
 

(3) Der Badegast ist selbst f¿r die Einhaltung von Anordnungen des zustªndigen Personals ver-

antwortlich. 
 



 

1.4. Kontrolle der Einhaltung der Badeordnung 
 

Die Badeanstalt kontrolliert im Rahmen des Zumutbaren mit Hilfe ihres zustªndigen Personals 

die Einhaltung der Badeordnung durch Gªste und sonstige, sich auf dem Gelªnde der Ba-

deanstalt aufhaltende Personen. Wird ordnungswidriges Verhalten festgestellt, werden die 

betreffenden Personen verwarnt und kºnnen erforderlichenfalls des Gelªndes verwiesen 

werden. 
 

1.5. Hilfe bei Unfªllen 
 

Kommt es zu einem Unfall, leitet die Badeanstalt mit Hilfe ihres zustªndigen Personals im Rah-

men des Zumutbaren unverz¿glich HilfsmaÇnahmen ein.  
 

1.6. Hilfe bei der Abwehr angezeigter Gefahren 
 

Wird der Badeanstalt, insbesondere dem zustªndigen Personal, von Gªsten eine drohende Ge-

fahr f¿r die Gesundheit und das Leben von Gªsten glaubhaft gemacht, ist die Badeanstalt 

mit Hilfe ihres Personals im Rahmen des Zumutbaren bem¿ht, diese Gefahr abzuwenden. 
 

1.7. Keine Mºglichkeit zur Beaufsichtigung Unm¿ndiger, Behinderter und Nichtschwim-

mer 
 

Die Badeanstalt und damit ihr Personal ist nicht in der Lage und daher auch nicht verpflichtet, 

unm¿ndige bzw. kºrperlich oder geistig behinderte Personen und Nichtschwimmer zu be-

aufsichtigen. 
 

1.8. Haftung der Badeanstalt 
 

(1) Die Badeanstalt haftet nur f¿r solche Schªden, die sie oder ihr Personal dem Gast durch 

rechtswidriges, insbesondere vertragswidriges, und schuldhaftes Verhalten zugef¿gt hat.  
 

(2) Die Badeanstalt haftet nicht f¿r Schªden, die durch Missachtung der Badeordnung, allfªlli-

ger sonstiger Ben¿tzungsregelungen oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen des 

Personals, durch sonstiges eigenes Verschulden des Geschªdigten oder durch unabwend-

bare Ereignisse bzw. hºhere Gewalt, insbesondere auch durch Eingriffe dritter Personen, 

verursacht werden. Mitverschulden f¿hrt zu entsprechender Schadensteilung. Gleiches gilt 

sinngemªÇ f¿r allfªllige bei den jeweiligen Gerªten und Einrichtungen ausgehªngten be-

sonderen Ben¿tzungsregeln (z.B. f¿r Rutsche, etc.) sowie f¿r allfªllige Ben¿tzungsverbote 

oder Einschrªnkungen im Sinne von Punkt1.3.Abs.2. 
 

(3) Die Benutzung von Parkplªtzen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Badeanstalt ist weder ge-

halten, Parkplªtze zu bewachen noch ihre Flªchen und sonstigen Einrichtungen zu warten, 

um die Fahrzeuge vor Schaden (z.B. durch auf den Flªchen befindliche Nªgel, Glasscher-

ben oder Schlaglºcher) zu bewahren. 

 

2. Pflichten der Gªste 
 

2.1. Eintrittskarten, Schl¿ssel, Wertkarten; Entgelte 
 

(1) Die Ben¿tzung der Badeanlagen ist nur mit einer g¿ltigen Eintrittskarte laut Tarifordnung 

zulªssig. Die Tarifordnung ist Teil der Badeordnung. 
 

(2) Eintrittskarten sind wªhrend der gesamten Dauer des Badebesuches aufzubewahren. Abhan-

den gekommene Eintrittskarten werden nicht neu ausgestellt. Der Besucher hat das Bad zu 

verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lºsen. 
 

(3) F¿r ausgegebene Schl¿ssel kann auf Grund der geltenden Tarife eine Kaution verlangt wer-

den. 
 

(4) Die Eintrittskarte, ausgegebene Schl¿ssel oder Wertkarten sind beim Verlassen des Bades 

zur¿ckzugeben. 



 

 

(5) F¿r abhanden gekommene Schl¿ssel ist Ersatz zu leisten. 
 

(6) Vorgesehene Rauchverbote sind einzuhalten (Brause- und Umkleiderªume) 
 

2.2. Aufsicht ¿ber Kinder, minderjªhrige Nichtschwimmer und behinderte Personen  
 

(1) F¿r die Aufsicht ¿ber Kinder ,minderjªhrige Nichtschwimmer sowie ¿ber kºrperlich oder geis-

tig Behinderte, haben die f¿r diese Personen auch sonst Aufsichtspflichtigen (z.B. die erzie-

hungsberechtigten Angehºrigen oder entsprechendes Aufsichts- oder Pflegepersonen) gehº-

rig vorzusorgen.  
 

(2) Diese aufsichtspflichtigen Personen bleiben f¿r die Aufsicht auch dann verantwortlich, wenn 

sie das Gelªnde der Badeanstalt nicht betreten oder vorzeitig wieder verlassen. 
 

(3) Die jeweils geltenden Jugendschutzbestimmungen, insbesondere Alkohol- und Rauchverbo-

te, Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen der Erziehungsberechtigten, sind von den Jugendli-

chen und ihren Erziehungsberechtigten einzuhalten. 

 

2.3. Aufsicht bei Gruppenbesuchen 
 

(1) In Fªllen von Gruppenbesuchen hat bei Sch¿lern die hierf¿r zustªndige Aufsichtsperson, bei 

Vereinen und anderen Organisationen der hierf¿r zustªndige Funktionªr f¿r die Einhaltung 

der Badeordnung zu sorgen und daf¿r die volle Verantwortung zu tragen. Die diesbez¿gli-

chen eigenen Aufsichtspersonen haben wªhrend der gesamten Dauer des Gruppenbesuches 

anwesend zu sein. 
 

(2) Diese Aufsichtspersonen haben mit dem Aufsichtspersonal der Badeanstalt das gehºrige Ein-

vernehmen zu pflegen, um zu gewªhrleisten, dass der ¿brige, normale Badebetrieb durch 

den Gruppenbesuch nicht gestºrt wird. 
 

2.4. Anweisungen des Personals der Badeanstalt 
 

(1) Die Gªste sind verpflichtet, den Anweisungen des zustªndigen Personals der Badeanstalt un-

eingeschrªnkt Folge zu leisten. Dies gilt auch dann, wenn ein Gast der Auffassung sein soll-

te, die ihm erteilte Anweisung sei nicht gerechtfertigt. 
 

(2) Wer die Badeordnung bzw. Ben¿tzungsverbote f¿r bestimmte Einrichtungen (z.B. Rutsche) 

oder Einschrªnkungen im Sinne von Punkt 1.3.Abs.2 ¿bertritt oder sich den Anweisungen 

des zustªndigen Personals widersetzt, kann ohne Anspruch auf R¿ckerstattung des Eintritts-

geldes von diesem oder einem sonstigen Reprªsentanten der Badeanstalt aus dem Bad ge-

wiesen werden.  
 

(3) In besonderen Fªllen kann auch ein Besuchsverbot f¿r die Zukunft ausgesprochen werden. 

 

2.5. Hygienebestimmungen 
 

(1) Die Gªste sind in der gesamten Badeanlage zu grºÇter Sauberkeit verpflichtet. 
 

(2) Der BarfuÇbereich darf nicht mit StraÇenschuhen betreten werden. FuÇdesinfektionsanlagen 

sollen sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des Bades ben¿tzt werden. 
 

(3) Die Badeanlage darf nicht mit ansteckenden Krankheiten besucht werden. 
 

(4) Vor jedem Betreten des Beckens ist aus hygienischen Gr¿nden zu duschen. Die Brausen sind 

nach dem Gebrauch sofort abzudrehen. 
 

(5) Die Ben¿tzung von Seife, Shampoos oder Waschmitteln sowie das Waschen der Badebeklei-

dung in Schwimm- und Badebecken sind untersagt. 
 

(6) Abfªlle (Flaschen, Glªser, Dosen, Papier etc.) sind in die vorgesehenen Abfallbehªlter zu ge-

ben. 



 

(7) Die Gªste sind verpflichtet, im gesamten Bereich der Badeanlage eine angemessene orts¿bliche 

Badebekleidung, insbesondere hinsichtlich hygienischen und sicherheitstechnischen Vor-

schriften, zu tragen. Bei Nichteinhaltung verbietet der Bademeister den Zugang zu bzw. die 

Ben¿tzung der Badeanstalt. 
 

2.6. Unterlassen von Gefªhrdungen und Belªstigungen 
 

(1) Jeder Gast ist vor allem im Hinblick auf Lªrmentwicklung verpflichtet auf die anderen Badegªs-

te R¿cksicht zu nehmen. Es ist daher alles zu unterlassen, was andere Badegªste belªstigt oder 

gar gefªhrdet. 
 

(2) Die Abgrenzungen des Badegelªndes d¿rfen nicht er- und ¿berklettert werden. 
 

(3) Alle Anlagen und Einrichtungen des Bades d¿rfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung 

benutzt werden (z.B. Kinderplantschbecken, Nichtschwimmerbereich, Wasserrutschen). 
 

(4) Tiere d¿rfen in die Badeanstalt nicht mitgenommen werden. 
 

2.7. Sprungbereich 
 

(1) Der Sprungbetrieb ist nur in hierf¿r vorgesehenen Beckenteilen und zu den dazu vorgeschriebe-

nen Zeiten unter Anwesenheit des zustªndigen Personals gestattet. 
 

(2) Der Sprungbetrieb kann bei entsprechender Besucherfrequenz eingeschrªnkt oder eingestellt 

werden. 
 

(3) Springer haben von sich aus darauf zu achten, dass die anderen Badegªste nicht gefªhrdet wer-

den. 

(4) Der Sprungbereich darf wªhrend des Springens von den ¿brigen Badegªsten nicht ben¿tzt wer-

den. 
 

2.8. Ben¿tzung von Zusatzeinrichtungen 
 

(1) Liegest¿hle, Tischtennisgerªte und andere Einrichtungen kºnnen, solange der Vorrat reicht, ge-

gen entsprechende Ben¿tzungsgeb¿hr verwendet werden. 
 

F¿r Verlust oder Beschªdigung ist Ersatz zu leisten. 
 

2.9. Einbringung und Verlust von Gegenstªnden, Abstellen von Fahrzeugen 
 

(1) Wertgegenstªnde sind an der Badekasse gegen Quittung zu deponieren; f¿r sonst in das Badege-

lªnde eingebrachte Wertgegenstªnde wird keine Haftung ¿bernommen. 
 

(2) Gefundene Gegenstªnde sind an der Badekasse gegen Bestªtigung abzugeben. 
 

(3) Fahrzeuge oder sonstige Gegenstªnde d¿rfen nur so abgestellt werden, dass der Zugang zum 

Bad, insbesondere auch im Hinblick f¿r Rettungs-, Feuerwehr- oder Polizeieinsªtze, nicht ver-

stellt wird. 
 

2.10. Meldepflichten / Hilfeleistungspflicht 
 

(1) Unfªlle, Diebstªhle sowie Beschwerden sind dem zustªndigen Personal oder der Leitung der 

Badeanstalt sofort zu melden. 
 

(2)Jeder Gast ist verpflichtet, die notwendige erste Hilfe oder andere Hilfestellungen zu leisten. 
 

2.11.Sonstige gewerbliche Tªtigkeit / Werbung 
 

Jede Art von gewerblicher Tªtigkeit oder Werbung im Bereich der Badeanstalt bedarf der Zustim-

mung  des Eigent¿mers. 
 

Der B¿rgermeister 
 

Wolfgang Labenbacher 



 

Aktuelles aus der Gemeinde 

ĂKulturfreundlichste Gemeindeñ des Bezirkes 
 

ĂKultur ist ein wesentlicher Motor f¿r jede gesellschaftliche Entwicklung. ¦berall wo Kultur fest 

verankert ist, trªgt sie zur Stªrkung der sozialen Kompetenz bei, fºrdert den Gemeinschaftssinn, 

gibt Sicherheit und schafft Verbundenheit mit der Heimat. Laut einer j¿ngsten Studie zur 

ĂBedeutung regionaler Kulturarbeit in Niederºsterreichñ bewerten 85% der Befragten regionale 

Kulturarbeit als absolut wichtigen Bereich des Alltagsñ gibt sich Vizeb¿rgermeister Manuel Aich-

berger, fr¿her auch Kulturstadtrat der Gemeinde, ¿berzeugt. 

Anlass genug f¿r die Kultur.Region.Niederºsterreich, mit der Wahl zur ĂKulturfreundlichsten  

Gemeindeñ in jedem Bezirk besondere Leistungen vor den Vorhang zu stellen. ĂWir brauchen 

Menschen, die Kultur sp¿rbar machen. Durch ihr kulturelles Engagement tragen sie zur lebendi-

gen Entwicklung des lªndlichen Raums bei und fºrdern die Lebensqualitªt in unseren Dºrfern, 

Regionen und Stªdten. Gemeinden nehmen als Unterst¿tzer regionaler Kulturinitiativen eine 

wichtige Rolle einñ, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die die Patronanz f¿r diesen Wett-

bewerb ¿bernommen hat. 

ĂDie Ausschreibung des Wettbewerbs erfolgte am 25. August 2017 und erreichte gleich beim  

ersten Mal eine hohe Beteiligung. Einreichungen kamen aus allen Bezirken Niederºsterreichs. 

Insgesamt wurden 11.483 Daten registriert. Die Begeisterung der Gemeinden an dieser Auszeich-

nung zeigt sich auch darin, dass sie neben den vorgegebenen Erhebungsdaten auch noch 2.321 

Ergªnzungen einbrachten.ñ freut sich Kulturstadtrat Thomas Gravogl ¿ber die Auszeichnung der 

Stadtgemeinde. Stadtrat Gravogl hat die Einreichunterlagen f¿r den Wettbewerb zusammenge-

stellt und sich mit vollem Einsatz der Sache angenommen!  

ĂBewertet wurden die Bandbreite des Kulturangebots, besonders herausragende Kulturinitiativen 

sowie die Unterst¿tzung der Kulturschaffenden durch die Gemeindeñ, ist auch Stadtoberhaupt 

Wolfgang Labenbacher voll der Freude.  

Herzliche Gratulation und aufrichtigen Dank allen Kunst- und Kulturschaffenden unserer Stadt! 



 

Neue OP-Sªle im Krankenhaus erºffnet 
 

Als "nachhaltige Investition, um die Versorgungspflicht gegen¿ber der Bevºlkerung umfassend 

wahrnehmen zu kºnnen", bezeichnete die ªrztliche Standortleiterin Primaria Dr. Veronika Frey-

stetter, den Neu- und Umbau des OP-Bereichs im Krankenhaus. 

Nach dem Spatenstich im Oktober 2016 konnte mittlerweile der erste Bauabschnitt fertig ge-

stellt werden. Der Teilbereich mit den zwei neuen Operationssªlen und Technikzentrale wurde 

im Jªnner in Anwesenheit von Landeshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf erºffnet. 

"Die wohnortnahe Versorgung und dass es trotz aller modernsten Technologien um den Men-

schen geht und Menschen hinter den Leistungen stehen", betonte Pernkopf in seiner Rede. 

"Hºchste Qualitªt und Niveau", sprach Chirurgie-Primar Dr. Wolfgang Reiner an. Da ein Spital 

im Dauerbetreib sei, m¿sse es auch personell, strukturell und technisch ausreichend besetzt 

sein, rief Reiner in Erinnerung. 

Ein "Herzenswunsch" ging f¿r Landtagsabgeordneten Karl Bader in Erf¿llung. "Der Standort 

ist dem Land wichtig. Das Landesklinikum ist mit rund 370 Beschªftigten einer der grºÇten Ar-

beitgeber im Bezirk und die Wertschºpfung hat ebenfalls wirtschaftspolitische Bedeutung", so 

Bader. 

Bei der Besichtigung konnten sich die Gªste, darunter Regionalmanagerin Christa Stelzm¿ller 

sowie die Klinikleitung, ªrztlicher Direktor Thomas Gamsjªger, kaufmªnnischer Direktor Bern-

hard Kadlec und Pflegedirektorin Michaela Gansch, ein Bild machen. Mit Februar wurde der 

hochmoderne Teilbereich freigegeben. In der zweiten Bauphase werden der Intensivbereich und 

die Holding-Area errichtet. Der Abschluss des Gesamtprojektes erfolgt noch in diesem Jahr. 

Die tagesklinische Komponente weiter ausbauen und mehr Operationen elektiver Art, welche 

vom Zeitpunkt nicht dringlich sind, nach Lilienfeld zu holen, nannte der medizinische Ge-

schªftsf¿hrer Markus Klamminger von der Landesklinikenholding als k¿nftige Aufgaben. Dank 

gab es von Standortleiterin Dr. Freystetter auch an die Lilienfelder Gemeindef¿hrung mit  

B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher und Vizeb¿rgermeister Mag. Manuel Aichberger, weil 

die Stadtgemeinde die Ansiedelung von Jungªrzten fºrdern mºchte.  



 

Ein Aufruf zur ĂRevitalisierung der  

Gesunden Gemeinde Lilienfeldñ 
 

Ziel der Gesunde Gemeinde ist die Gesundheitsfºrderung und Prªven-

tion in den Gemeinden. Die Initiative ermºglicht, dass sich B¿rgerinnen 

und B¿rger in ihrem Heimatort wohlf¿hlen und eine bessere Mºglich-

keit haben einen gesunden Lebensstil zu f¿hren. Dazu gibt es eine Viel-

zahl an Angebote.  

Um dies ¿berhaupt zu arrangieren benºtigt es einen sogenannten Ar-

beitskreis. Genau dieser wird neu aufgestellt. Es ist jede Lilienfelderin 

und jeder Lilienfelder herzlichst eingeladen an  

diesem Arbeitskreis teilzunehmen. So kºnnen W¿nsche und Idee f¿r 

ein gesundes miteinanderleben ermºglicht werden. Ein bunt gemisch-

tes Team aus Jung und Alt, berufstªtig und pensioniert, zeichnet ein 

erfolgreiches und ideenreiches Team aus.  

Die Arbeitskreisleitung wird von Stadtrªtin Barbara WeiÇ ¿bernom-

men. Als Unterst¿tzung steht Daniela Mitterbºck, welche k¿nftig den 

Lehrgang ĂRegionale/r Gesundheitskoordinator/inñ machen wird, zur 

Seite.  

Der nªchste Termin f¿r einen frisch motivierten Arbeitskreis ist am 1. Mªrz um 19.00, im  

Trauungssaal der Gemeinde. 

F¿r Fragen steht Ihnen STR Barbra WeiÇ 0664/9242641 und  

Daniela Mitterbºck 0664/3624609 zur Verf¿gung.  
 

Auf zahlreiche Interessierte freuen sich Barbara und Daniela! 

Gemeinde ¿bersiedelt 
 

Die Generalsanierung des Lilienfelder Rathauses inkl. Zubau schreitet z¿gig voran und nªhert sich 

seinem Ende. Als nªchster Schritt steht die Umsiedlung des B¿rgermeisters, einiger Abteilungen und 

der Technik vom Zubau des Rathauses in den sanierten Altbau an. Diese Umsiedlung erfolgt in der 

Kalenderwoche 12 vom 19. bis 23. Mªrz 2018. Am Mittwoch 21. Mªrz 2018 werden die gesamte 

Serveranlage und Teile der Telefonanlage abgeschlossen und wieder in den sanierten Altbau verlegt. 

Die Gemeinde ist daher am 21. Mªrz 2018 telefonisch und per e-mail nur eingeschrªnkt erreichbar. 

Es entfªllt daher am 21. Mªrz 2018 der Parteienverkehr im Stadtamt Lilienfeld und es gibt in der  

gesamten Woche nur eingeschrªnkten Parteienverkehr. 
 

Wegen ¦bersiedlung vom 19. Mªrz bis 23. Mªrz 2018 

 nur eingeschrªnkter Parteienverkehr und 

am 21. Mªrz 2018  

kein Parteienverkehr im Stadtamt Lilienfeld. 
 

Die Stadtgemeinde Lilienfeld ersucht die Bevºlkerung um Verstªndnis f¿r diese notwendige MaÇ-

nahme. 

 

************************************* 



 

3. Schrambacher Perchtenlauf 
 

Bereits zum 3. Mal luden heuer ĂDó Schrambªcka Stoin Teifenñ zu ihrem Perchtenlauf in die 

Schrambacher StraÇe vor dem Gasthaus ĂHof am Stegñ. Obmann Michel Eichinger und sein 

Team konnten dazu 9 Perchtengruppen aus Niederºsterreich, der Steiermark und sogar aus Salz-

burg begr¿Çen. ¦ber 200 Besucher lieÇen sich die fulminante Show mit Feuer-, Rauch- und  

Musikeinlagen nicht entgehen, darunter auch B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher.  

F¿r die Bewirtung mit Punsch, Gl¿hwein und Tee sowie mit Schnitzelsemmeln war bestens ge-

sorgt. In bewªhrter Weise sorgte das ODP DJ Team f¿r den passenden Sound. Vizeb¿rgermeis-

ter Manuel Aichberger f¿hrte als Sprecher durch den Abend und ging dabei auf die Bedeutung 

der Raunªchte, das Vertreiben des Winters und des Bºsen durch die Perchten ein. ĂIch gratuliere 

den Organisatoren zum Er-

folg dieser Veranstaltung. 

Beeindruckend welch profes-

sionelles Event in den letzten 

Jahren f¿r GroÇ und Klein auf 

die Beine gestellt wurde. Hier 

wird Brauchtum gelebt sowie 

Action und SpaÇ groÇge-

schrieben. Eine gute Wer-

bung auch f¿r Lilienfeld und 

Schrambach!ñ 

Nach dem Perchtenlauf ging 

es bei der Aftershowparty im 

Wirtshaus ĂHof am Stegñ bis 

in die Nachtstunden heiter 

weiter.  



 

Neue Beautylounge By Bea erºffnet  
 

Die neue ĂBeautylounge By Beañ, Am Platzl 5 ist die neue Anlaufstelle f¿r wohltuende  

Gesichts- und Kºrperbehandlungen. Zur Geschªftserºffnung im Jªnner gratulierte die Gemeinde-

spitze mit B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher und Vizeortschef Manuel Aichberger der  Be-

treiberin Beatrice Waschhofer. F¿r die Wirtschaftskammer stellten sich Petra Hochreiter und Eli-

sabeth Marhold-Wallner mit den besten W¿nschen ein. 
 

Auch die Stadtrªte Tratt-

ner, Buxhofer und WeiÇ 

lieÇen sich vom anspre-

chenden Behandlungsan-

gebot ¿berzeugen. 

ñBei mir finden Sie alles 

rund um das Thema 

Beauty und Kosmetik. 

Ob Haarentfernung mit-

tels Sugaring oder Wim-

pernextensions. Keine 

W¿nsche bleiben offen.ñ, 

freut sich Jungunterneh-

merin Bea Waschhofer 

auf viele Kunden aus der 

Bevºlkerung. 

Geºffnet ist von Montag bis Samstag jeweils von 08:00 bis 18:00 Uhr! 
 

Freuen wir uns ¿ber frisches unternehmerisches Engagement in unserer Stadt! 

Stiftsgªrtnerei in besten Hªnden 
 

Die Ramsauerin Tatjana Zwesper 

f¿hrte seit Anfang Jªnner die 

Stiftgªrtnerei in Lilienfeld. Neben 

den Verkaufsladen mit liebevoll 

gestalteten Gestecken,  Schnitt-

blumen, Garten- und Balkonblu-

men ist alles rund ums Grab ein 

Hauptaugenmerk der Jungunter-

nehmerin. Zur Erºffnung gratu-

lierten Ehrengªste aus Politik, 

Wirtschaft und dem Stift Lilien-

feld. 



 



 

Aus dem FIS-Zdarsky-Ski-Museum Lilienfeld 
 

Vom 10. bis 20.1.2018 weilte HR Mag. Arno Klien, Vorstandsmitglied des 

FIS-Zdarsky-Ski-Museums Lilienfeld, im Altay Gebirge in China und prª-

sentierte dort eindrucksvoll vor internationalem Publikum, wie Zdarskys 

Sch¿ler Mayor Edler von Lerch in den Jahren ab 1911 die ĂAlpine Lilienfel-

der Skifahrtechnikñ nach Japan und China brachte. 

Die Stadt Joetsu ist dadurch die Geburtsstªtte des Alpinskilaufes in Japan, 

Lilienfeld und Joetsu sind seit 1981 Partnerstªdte. 2022 werden in China die 

Olympischen Winterspiele abgehalten, Lilienfeld und Zdarsky sind nun bei 

den Organisatoren ein Begriff. 

 

Schon 2016 brachte 

Arno Klien namhafte 

SkigrºÇen aus Japan 

und China nach Lilien-

feld. Dank seiner steten 

Bem¿hungen seit sei-

nem ersten Besuch 

1964 in Joetsu wird Li-

lienfeld als Geburtsstªt-

te des Alpinskilaufes im 

fernen Osten immer be-

kannter. 

www.zdarsky-ski-

museum.at 

Do, Sa und So 16-18 

Uhr, f¿r Gruppen Son-

derºffnungszeiten nach 

Vereinbarung, Tel. 

0664-55 90 591. 

Foto oben: Dr. Shan (Erster 

chinesischer Skistaatsmeister 

und Mitorganisator Olympia 

���������� �3�H�N�L�Q�J�����±�� �+�5�� �0�D�J����
Arno Klien ï Herr Wang Bo. 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts:Arno Klien bei 

seinem Vortag im Altay-

Gebirge 

http://www.zdarsky-ski-museum.at
http://www.zdarsky-ski-museum.at

